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CODE – LISTE ZURICHTUNG 

RINDER- UND KÄLBERSCHLACHTKÖRPER 

Code Beschreibung 

  1 Zurichtung in Ordnung 

22 Halsfleisch entfernt 

23 Brustkernfett (zum Teil) entfernt 

24 Fett der Brusthöhle entfernt 

25 Bauchrand entfernt „Hosenträgerschnitt 

26 Bauchlappen abgerissen und entfernt 

27 Leistenfett (zum Teil) entfernt 

28 Hautabzug mangelhaft: 
Teile von Oberflächenfett abgerissen bzw. entfernt 

29 Füße zu kurz abgetrennt 

30 
Halsvene und anhaftendes Fett (Halsfett) nicht ent-
fernt 

31 
Zwerchfell (Saumfleisch) und Herzzapfen (Nieren-
zapfen) nicht entfernt 

32 Sackfett/Euterfett nicht entfernt 

33 Oberschalenkranzfett nicht entfernt 

34 Rückenmark nicht entfernt 

35 Schwanz nicht entfernt 

36 Kalb: Schwanz entfernt 

37 Kalb: Nieren und Nierenfett entfernt 

38 Kalb: Euter und Sackfett entfernt 
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Erläuterungen: 
 
22= Auch wenn durch unsachgemäßes Stechen („Bruststich“) „blutiges Halsfleisch“ entfernt 

wird, ist dies zu beanstanden und zu protokollieren! 
Laut Richtlinie 93/119 EG wird: „Das Entbluten durch Anstechen mindestens einer der 
beiden Halsschlagadern (Arteria carotis) bzw. der entsprechenden Hauptlblutgefäße einge-
leitet.“ 
Der „Bruststich“ ist unkorrekt! 

 
23= Beim Brustkern darf nichts entfernt werden. Auch nicht ein Streifen/Rand. 
 
24= Das Fett der Brusthöhle, insbesondere die Fettgirlanden dürfen nicht entfernt werden. 
 
25= Der Bauchrand darf nicht entfernt werden; auch nicht „geradgeschnitten“ („faconiert“). 
 
26= Durch unsachgemäßen Hautabzug reißt manchmal der Bauchlappen ab und wird dann komplett 

entfernt (abgeschnitten), da er herabhängt. 

 
27= Das Leistenfett muss komplett, vom Häutchen abgedeckt, am Rand verbleiben! 
 
28= Zu tolerieren sind höchstens handtellergroße Abrisse. Hingegen sind Abrisse in einer Größe ab 

DIN A4 (ca. 20x30 cm) zu beanstanden und zu protokollieren. 
 
36, 37 und 38 sind als Erweiterung für die Zurichtung der Kälberschlachtkörper vorhanden 
 
 
Die jeweilige Codenummer ist in der Spalte „Zurichtung“ beim entsprechenden Schlachtkörper anzufüh-
ren, z.B. 23, 27 wenn Brustkernfett und Leistenfett vor der Waage entfernt wurde. 

 


